
 

 

STADT AHAUS 
Rathausplatz 1 
48683 Ahaus 
 
 
 

 
 

 
 

Niederschrift 
 
Gremium: Rat 

Sitzung: 32. öffentliche/nicht-öffentliche Sitzung 

(RA/2017/032) 

Sitzungsdatum: Mittwoch, 22.02.2017 

Sitzungsort: Ratssaal des Rathauses, 1. Etage, Raum Nr. 

115 

Beginn der Sitzung: 19:00 Uhr Ende der Sitzung: 23:30 Uhr 

Anwesend: 

 Bürgermeisterin 

Voß, Karola  

 CDU 

Vortkamp, Thomas  

Büning, Stefan  

Ellerkamp, Martin  

Enste, Margarete  

Große-Schwiep, Josef  

Hackfort, Bernhard  

Hemsing, Klaus ab 19:09 Uhr, TOP 4 ö.S. 

Isferding, Ute  

Kreuziger, Petra  

Lefert, Heinrich ab 19:04 Uhr, TOP 4 ö.S. 

Pomberg, Winfried  

Reehuis, Markus  

Reimering, Ansgar  

Terbrack, Karl Heinz  

Terhaar, Johannes  

Terhalle, Josef  

Wantia, Beatrix  

Wittenbrink, Thomas  

Woltering, Maria  

 SPD 

Dönnebrink, Andreas  

Brüning, Dietmar  

Fischer, Mathilde  

Gerick, Alfons  

Herickhoff, Hermann Josef  

Lambers, Klaus  

Niestegge, Ludwig  
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 UWG 

Ruwe, Felix  

Beckers, Andreas bis einschl. TOP 12.2 ö.S., 22:29 Uhr 

Heijnk, Annegret  

Homann, Dieter  

Kersting, Hubert bis einschl. TOP 12.2 ö.S., 22:29 Uhr 

Schulte, Renate  

 Bündnis 90/Die Grünen 

Löhring, Klaus  

Eisele, Dietmar  

 WGW 

Haveloh, Hermann Josef  

 FDP 

Horst, Reinhard  

Klein, Wolfgang bis einschl. TOP 5.5 n.-ö.S., 23:11 Uhr 

 Gast 

Siekhaus, Karl-Heinz Stadtwerke Ahaus GmbH ab 21:04, TOP 5 ö.S. 

 Verwaltung 

Althoff, Hans-Georg  

Leuker, Werner  

Beckmann, Georg  

Thesing, Michael  

 stellv. Schriftführer 

Wellers, Fabian  

 
 

es fehlen entschuldigt: 

 CDU 

Benölken, Franz  

 SPD 

Heitmann, Helene  

Terbeck, Walter  

 UWG 

Lange, Hanne  

 WGW 

Frankemölle, Norbert  
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Tagesordnung: 

A. Öffentliche Sitzung 

 1 Niederschrift über die 30. öffentliche Sitzung des Rates der Stadt Ahaus am 20.12.2016 
  

 
 2 Niederschrift über die 31. öffentliche Sitzung des Rates der Stadt Ahaus am 02.02.2017 
  

 
 3 Einwohner/innenfragestunde 
  

 
 4 Beratung des Entwurfs des Haushaltsplanes und Erlass der Haushaltssatzung 2017 
  

 
 5 Sonderhaushalt der "Sparkassenstiftung der Stadt Ahaus" für das Haushaltsjahr 2017 
  

 
 6 Eintrittspreise Bäder 
  

 
 7 7. Änderungssatzung zur Hauptsatzung der Stadt Ahaus vom 13. Oktober 2010 
  

 
 8 Sachstandsbericht Brandschutzbedarfsplanung 2016/2017 
  

 
 9 Bauleitplanung 
  

 
 9.1 3. Änderung des Flächennutzungsplans - Hoher Kamp West -; 

Änderung des Aufstellungsbeschlusses 
  

 
 9.2 2. Änderung des Bebauungsplans Nr. 67 - Ortskern Alstätte -; 

a) Beschluss über die Stellungnahmen 
b) Planentwurfs- und Auslegungsbeschluss 

  
 

 9.3 2. Änderung des Bebauungsplans Nr. 42 - Ortskern Wessum -; 
a) Beschluss über die Stellungnahmen 
b) Satzungsbeschluss 

  
 

 10 Bauprogramm zur Kanal- und Straßensanierung in der Gartenstiege 
Ausbauplanung auf der Grundlage der Abstimmung mit den Anliegern 

  
 

 11 Hochwasserschutz und ökologische Aufwertung der Gewässer im Stadtgebiet 
- Projektstand zu den geplanten Maßnahmen 
- Abstimmungstermin mit den Wasser- und Bodenverbänden und der Ortslandwirtschaft 
- Weitere Vorgehensweise zur Umsetzung der Hochwasserschutzmaßnahmen 
- Antrag der CDU-Fraktion vom 07.02.2017 zur Einrichtung einer Projektgruppe zum 
Thema Hochwasserschutz in der Stadt Ahaus 
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 12 Anträge der Fraktionen 
  

 
 12.1 Erweiterung der Stellplätze für Fahrräder an den Bushaltestellen in der Stadt Ahaus 

- Antrag der UWG-Fraktion vom 15.08.2016 
  

 
 12.2 Bedarfsgerechte Umstrukturierung der Parkplatzsituation in Ahaus 

- Antrag der UWG-Fraktion vom 13.02.2017 
  

 
 13 Änderung der Satzung über die Erhebung von Elternbeiträgen für die Offene Ganztags-

schule in den Grundschulen der Stadt Ahaus 
  

 
 14 Fragen des Rates und Mitteilungen der Verwaltung 
  

 

B. Nichtöffentliche Sitzung 

 1 Niederschrift über die 30. nicht-öffentliche Sitzung des Rates der Stadt Ahaus am 
20.12.2016 

  
 

 2 Niederschrift über die 31. nicht-öffentliche Sitzung des Rates der Stadt Ahaus am 
02.02.2017 

  
 

 3 Nachnutzung für das Kulturcafé Logo 
  

 
 4 Grundstücksangelegenheiten 
  

 
 4.1 Erwerb von Wohnbauerwartungsland im Stadtteil Wessum 
  

 
 4.2 Verkauf von Wohnbaugrundstücken im Baugebiet "Am Flörbach", Bauabschnitt Alte Wei-

den; hier: Festsetzung der Verkaufspreise und Vergabebedingungen 
  

 
 5 Vergaben 
  

 
 5.1 Klärschlammentsorgung; 

EU-weite Ausschreibung der Entsorgung von Klärschlämmen durch die Entsorgungsge-
sellschaft Westmünsterland (EGW mbH) 

  
 

 5.2 Erschließung des Baugebietes Wüllen Nord 1. TGA, hier: Straßen- und Kanalbauarbeiten 
  

 
 5.3 Umbau Anne-Frank-Realschule, hier: Metallbauarbeiten 
  

 
 5.4 Umbau Anne-Frank-Realschule, hier: Trockenbauarbeiten 
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 5.5 Umbau Anne-Frank-Realschule, hier: Dachdeckerarbeiten 
  

 
 5.6 Ingenieurleistungen zur Modernisierung der Pumpwerke Alstätte und Graes 
  

 
 6 Personalangelegenheiten 
  

 
 6.1 Übertragung der Fachbereichsleitung im Büro der Bürgermeisterin 
  

 
 7 Fragen des Rates und Mitteilungen der Verwaltung 
  

 

 

A. Öffentliche Sitzung 

 1 Niederschrift über die 30. öffentliche Sitzung des Rates der Stadt Ahaus am 
20.12.2016   

  
Die Niederschrift über die 30. öffentliche Sitzung des Rates der Stadt Ahaus am 20.12.2016 
wird anerkannt.  
 
 
 2 Niederschrift über die 31. öffentliche Sitzung des Rates der Stadt Ahaus am 

02.02.2017   

  
Ratsherr Klein (FDP-Fraktion) erbittet die Ergänzung der Niederschrift zu TOP 1 der öffentli-
chen Sitzung um eine seiner Fragen und deren Antwort.  
 
Mit dieser Ergänzung wird die Niederschrift über die 31. öffentliche Sitzung des Rates der 
Stadt Ahaus am 02.02.2017 anerkannt.   
 
 
 3 Einwohner/innenfragestunde   

  
Es liegen keine Einwohner/innenfragen vor.  
 
 
 4 Beratung des Entwurfs des Haushaltsplanes und Erlass der Haushaltssatzung 

2017  V/2017/0700 

  
Der Haushaltsplanentwurf für das Haushaltsjahr 2017 ist gemäß § 80 Abs. 2 GO NRW in der 
Ratssitzung am 20. Dezember 2016 eingebracht worden. Die Haushaltsreden der Bürger-
meisterin und des Kämmerers mit den dazugehörigen Tabellen und grafischen Darstellungen 
wurden allen Ratsmitgliedern über das Ratsinformationssystem zur Verfügung gestellt. 
 

Der Entwurf der Haushaltssatzung 2017 mit den entsprechenden Anlagen lag seit dem 27. 
Dezember 2016 bis zum Abschluss des Beratungsverfahrens im Rat öffentlich aus. Gleich-
zeitig steht der Haushaltsentwurf im Internet auf der Homepage der Stadt Ahaus 
(www.ahaus.de) zur öffentlichen Einsichtnahme zur Verfügung. 



 

Niederschrift Rat vom 22.02.2017 Seite 6 von 21 

Einwendungen, die innerhalb einer Frist von 14 Tagen nach Beginn der Auslegung erhoben 
werden können, sind nicht eingegangen. 

Der Entwurf der Haushaltssatzung 2017 mit seinen Anlagen wurde in der Sitzung des Haupt- 
und Finanzausschusses am 02.02.2017 eingehend beraten. 

 

Ratsherr Eisele stellt den Antrag, dass die Stadt Ahaus am European Energy Award teil-
nehmen solle. Die Verwaltung möge ermitteln, welche Fördermittel hier zu bekommen seien 
und welche Voraussetzungen hierfür geschaffen werden müssten. 

Fraktionsvorsitzender Vortkamp (CDU-Fraktion) schlägt hierzu vor, dass der Klimaschutz-
manager sich und dieses Thema in der kommenden Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft, 
Energie und Tourismus vorstellen möge. 

Beigeordneter Beckmann sagt dies zu. 

Bürgermeisterin Voß lässt über den Antrag abstimmen. 

 
Abstimmungsergebnis: 

Einstimmiger Beschluss 

 

Fraktionsvorsitzender Vortkamp (CDU-Fraktion) regt an, die Fragen des Stellenplans vor den 
Haushaltsreden zu klären. 

Bürgermeisterin Voß erläutert hierzu die Beratungsvorlage und stellt die beiden Beschlussal-
ternativen zu den Veränderungen zum Entwurf der Haushaltssatzung (siehe Anlage 1 zur 
Niederschrift) vor. So sei ihr Vorschlag 1, die vorgeschlagenen Stellen, bei denen aktuell 
noch Klärungsbedarf bestehe (Wirtschaftsförderung/Öffentlichkeitsarbeit, Rechnungsprü-
fung, Personalentwicklung) zwar bereits im Stellenplan vorzusehen, jedoch mit einem politi-
schen Sperrvermerk zu versehen. So sei der Forderung Rechnung getragen, dass die Politik 
weiterhin Einfluss auf die Einrichtung der Stellen habe. 

Die Alternative im Vorschlag 2 wäre der Beschluss der Veränderungen zum Entwurf der 
Haushaltssatzung ohne eben diese Stellen.  

Nach kurzer, intensiver Beratung lässt Bürgermeisterin Voß über die Haushaltssatzung mit 
den jeweiligen Beschlussalternativen abstimmen: 

 

Vorschlag 1: 

Abstimmungsergebnis: 

7  Ja-Stimmen 
29 Nein-Stimmen 
1  Enthaltung 

 

Vorschlag 2: 

Abtimmungsergebnis: 

28 Ja-Stimmen 
7 Nein-Stimmen 
3  Enthaltungen 

 

Damit werden die fraglichen Stellen nicht in den Stellenplan zum Haushalt 2017 aufgenom-
men. 
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Im Anschluss der Haushaltsplanberatung tragen die Fraktionsvorsitzenden Vortkamp (CDU), 
Dönnebrink (SPD), Ruwe (UWG), Horst (FDP), Löhring (Fraktion Bündnis 90/Die Grünen) 
und Haveloh (WGW-Fraktion) ihre Ausführungen zum Haushalt 2017 vor. 

 

Nach den Haushaltsreden der Fraktionsvorsitzenden ergibt sich eine Diskussion, ob im Vor-
feld über die Haushaltssatzung 2017 mit den jeweiligen Beschlussalternativen abgestimmt 
worden ist oder lediglich über die Alternativen selbst. Da hierüber keine Einigung erzielt wer-
den kann, lässt Bürgermeisterin Voß erneut über die Haushaltssatzung mit der Beschlussal-
ternative Vorschlag 2 abstimmen:   
 

Der Rat beschließt unter Berücksichtigung der vom Haupt- und Finanzausschuss in seiner 
Sitzung am 02.02.2017 beratenen Änderungen für das Haushaltsjahr 2017 nachfolgende 
Haushaltssatzung einschließlich ihrer Anlagen: 

 

Haushal tssatzung 
der Stadt Ahaus 

für das Haushaltsjahr 2017 

_______________________________________________________ 
 
Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) 
vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666), in der derzeit gültigen Fassung, hat der Rat der Stadt 
Ahaus mit Beschluss vom 22. Februar 2017 folgende Haushaltssatzung erlassen: 
 

§ 1 
 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017, der die für die Erfüllung der Aufgaben der 
Stadt Ahaus voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie 
eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflich-
tungsermächtigungen enthält, wird 
 
im Ergebnisplan mit 
dem Gesamtbetrag der Erträge auf 94.120.300 EUR 
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 96.670.232 EUR 
 
im Finanzplan mit  
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden 
Verwaltungstätigkeit auf 87.403.500 EUR 
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden 
Verwaltungstätigkeit auf 84.200.686 EUR 
 
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der  
Investitionstätigkeit auf 10.258.600 EUR 
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der  
Investitionstätigkeit auf 25.625.400 EUR 
 
 
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der  
Finanzierungstätigkeit auf 6.100.000 EUR 
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der  
Finanzierungstätigkeit auf 2.850.000 EUR 
 
festgesetzt. 
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§ 2 
 

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen 
erforderlich ist, wird auf 6.100.000 EUR 
festgesetzt. 

 
§ 3 

 
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur  
Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren 
erforderlich ist, wird auf 11.713.000 EUR 
festgesetzt. 

 
§ 4 

 
Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des 
voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 2.549.932 EUR 
festgesetzt. 
 

§ 5 
 
Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in 
Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 5.000.000 EUR 
festgesetzt. 
 

§ 6 
 
Die Steuersätze für die Gemeindesteuern sind durch Hebesatzsatzung für das Haushaltsjahr 
2017 wie folgt festgesetzt: 
 
1. Grundsteuer 

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe 
 (Grundsteuer A) auf 217 v.H. 

1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 429 v.H. 

 
2. Gewerbesteuer auf 417 v.H. 
 

§ 7 
 

(Haushaltssicherungskonzept) entfällt 
 

§ 8 
 
Die Zuständigkeit des Stadtkämmerers für die Genehmigung von überplanmäßigen und au-
ßerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen gemäß § 83 GO NRW  wird wie folgt 
festgelegt: 
 
1. im Einzelfall bis  15.000 EUR, 

2. bei Aufwendungen und Auszahlungen, die auf gesetzlicher oder   
vertraglicher Grundlage beruhen, bis  50.000 EUR, 

3. bei Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen sowie Aufwendungen 
die sich auf den Jahresabschluss beziehen, in unbegrenzter Höhe. 
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Bei Überschreitung der Beträge zu Nr. 1 und 2 ist die vorherige Zustimmung des Rates er-
forderlich. 
 
Für die Genehmigung von überplanmäßigen und außerplanmäßigen Verpflichtungser-
mächtigungen gemäß § 85 GO NRW gilt diese Regelung entsprechend.  
 
 
Abstimmungsergebnis: 
 

28 Ja-Stimmen 
8 Nein-Stimmen 
1 Enthaltung 
 
 
 5 Sonderhaushalt der "Sparkassenstiftung der Stadt Ahaus" für das Haushaltsjahr 

2017  V/2017/0705 

  
Erster Beigeordneter Althoff erläutert die Beratungsvorlage zum Sonderhaushalt. 

Ratsfrau Fischer (SPD-Fraktion) erfragt, warum in den letzten Jahren keine sozialen Projekte 
gefördert würden. 

Erster Beigeordneter Althoff erläutert, dass jeder eingereichte Antrag entsprechend dem Stif-
tungsvorstand vorgelegt und dort besprochen werde. Anträge zu sozialen Projekten seien 
nicht eingereicht worden. 
 

Der Rat der Stadt Ahaus beschließt nachfolgenden Sonderhaushaltsplan der „Sparkassen-
stiftung der Stadt Ahaus“ für das Haushaltsjahr 2017. 

 
Sonderhaushaltsplan der 

„Sparkassenstiftung der Stadt Ahaus“ 
für das Haushaltsjahr 2017 

 

Aufgrund der §§ 78 ff. und des § 97 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen (GO NRW) vom 14. 07.1994 (GV. NRW. S. 666), in der derzeit gültigen Fassung, 
hat der Rat der Stadt Ahaus am 22. Februar 2017 folgenden Haushaltsplan beschlossen: 
 

Der Sonderhaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017, der die für die Erfüllung der Auf-
gaben der "Sparkassenstiftung der Stadt Ahaus" voraussichtlich erzielbaren Erträge und 
entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Aus-
zahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird  

 
im Ergebnisplan mit  

 dem Gesamtbetrag der Erträge auf  35.000  EUR 
 dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf  53.000  EUR 
 

im Finanzplan mit 
 dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus  
 der laufenden Verwaltungstätigkeit auf  25.000  EUR 
 dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus  
 der laufenden Verwaltungstätigkeit auf  53.000  EUR 
 
 dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit  
 und der Finanzierungstätigkeit auf  0 EUR 
 dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit  
 und der Finanzierungstätigkeit auf  0 EUR 
 
      festgesetzt.  
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Abstimmungsergebnis: 
 

Einstimmiger Beschluss 
 
 6 Eintrittspreise Bäder  V/2017/0706 

  
Erster Beigeordneter Althoff erläutert die Preisanpassung. 

Der Geschäftsführer der Stadtwerke Ahaus GmbH, Herr Karl-Heinz Siekhaus gibt im An-
schluss weitere Informationen zur Beratungsvorlage. 

Fraktionsvorsitzender Dönnebrink (SPD-Fraktion) erfragt, was mit den in die Aa-Umflut ein-
geleiteten „Abwässern“ gemeint sei. Herr Siekhaus erklärt, dass es sich hierbei um geklärtes 
und gereinigtes Wasser aus den Schwimmbecken handele. Es bestehe keine Belastung für 
die Umwelt. 

Auf Nachfrage von Ratsherr Kersting (UWG-Fraktion) legt Herr Siekhaus dar, dass der Be-
trieb eines Bades immer ein defizitäres Geschäft darstelle. Die Preisgestaltung werde jähr-
lich überprüft. Regelmäßige Preissteigerungen in Zukunft seien daher zwar angezeigt, diese 
sollten sich dann jedoch im Bereich von allgemeinen Preissteigerungsraten bei üblichen 
Konsumgütern bewegen. 

Erster Beigeordneter Althoff ergänzt, dass aus dem Bäderbetrieb ein Betriebsverlust resultie-
re, der sich je Bad-Besucher auf einen Betrag i.H.v. rund 6,50 € belaufe.   
 
Der Rat der Stadt Ahaus stimmt der Empfehlung des Aufsichtsrates der Ahauser Energie- 
und Dienstleistungsgesellschaft mbH, die Eintrittspreise der Bäder zum 01.03.2017 um plus 
7,5 % anzupassen, zu. Dabei können Erhöhungen, die sich aus der Glättung der Beträge im 
Tarifsystem der Eintrittspreise durch Aufrundungen ergeben, zusätzlich berücksichtigt wer-
den.  
 
 
Abstimmungsergebnis: 
 

Einstimmiger Beschluss 
 
 
 7 7. Änderungssatzung zur Hauptsatzung der Stadt Ahaus vom 13. Oktober 2010 

 V/2016/0667/1 

  
Ratsherr Homann (UWG-Fraktion) erklärt sich vor den Beratungen für befangen und verlässt 
den Sitzungssaal. 

Bürgermeisterin Voß gibt einige Erläuterungen zur geplanten Satzungsänderung. 

Nach kurzer Diskussion mit Absichtserklärungen aller Fraktionen lässt Bürgermeisterin Voß 
über den weitestgehenden Beschlussvorschlag, die Beschlussalternative 2, abstimmen. 

Ratsherr Eisele (Fraktion Bündnis 90/Die Grünen) erklärt, sich an der Abstimmung nicht be-
teiligen zu wollen und verlässt für die Abstimmung den Sitzungssaal.  
 

Der Rat der Stadt Ahaus beschließt aufgrund des § 7 der Gemeindeordnung (GO NRW) für 
das Land Nordrhein-Westfalen in der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 
666/SGV. NRW. 2023) in der zur Zeit gültigen Fassung in seiner Sitzung am ________ fol-
gende siebte Änderungssatzung zur Hauptsatzung der Stadt Ahaus vom 13. Oktober 2010: 
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7. Änderungssatzung vom _________ 
zur Hauptsatzung der Stadt Ahaus vom 13. Oktober 2010 

 
Artikel I 

Die Hauptsatzung der Stadt Ahaus vom 13. Oktober 2010 wird wie folgt geändert: 
 
 § 10 Abs. 6 (Aufwandsentschädigungen, Verdienstausfallersatz, mandatsbedingter 

Urlaub 

§ 10 Abs. 6 entfällt ersatzlos. 

 
Artikel II 

Die Änderungssatzung tritt zum 1. März 2017 in Kraft.  
 
 
Abstimmungsergebnis: 
 

27 Ja-Stimmen 
5 Nein-Stimmen 
3  Enthaltungen 
 
 
 8 Sachstandsbericht Brandschutzbedarfsplanung 2016/2017  V/2017/0709 

  
Erster Beigeordneter Althoff erläutert den derzeitigen Stand der Brandschutzbedarfsplanung. 

Ratsherr Eisele (Fraktion Bündnis 90/Die Grünen) erkundigt sich nach den Modalitäten eines 
Investorenmodells. 

Beigeordneter Beckmann erklärt, dass ein Investorenmodell vorsehe, dass ein Investor das 
Gebäude erstelle, die Stadt dieses für Feuerwehrzwecke für einen gewissen Zeitraum an-
miete und das Gebäude nach Ablauf der Mietzeit ins Eigentum der Stadt fiele. Bezogen auf 
den Standort Wüllen geben es derzeit unterschiedliche Standortalternativen, die jeweils ein-
hergingen mit unterschiedlichen Modellen.   

Er sichert zu, frühzeitig im Fachausschuss und im Rat die verschiedenen Alternativen inklu-
sive Wirtschaftlichkeitsberechnungen aufzuzeigen und vorzustellen. 

Ratsherr Wittenbrink regt an, zukünftig statt vier Auszubildenden zum Brandmeisteranwärter 
deren sechs einzustellen/auszubilden. 

Auf Nachfrage von Fraktionsvorsitzender Horst (FDP-Fraktion) erklärt Erster Beigeordneter 
Althoff nochmals die Organisationsstruktur des Rettungsdienstes. Träger sei hier der Kreis 
Borken und nicht die Stadt Ahaus.  
 

Der Rat nimmt die Ausführungen der Verwaltung zum Sachstand der Brandschutzbedarfs-
planung 2016/2017 zur Kenntnis.  
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 9 Bauleitplanung   

  
 
 9.1 3. Änderung des Flächennutzungsplans - Hoher Kamp West -; 

Änderung des Aufstellungsbeschlusses V/2016/0572/1 

  

Der Rat der Stadt beschließt auf Empfehlung des Ausschusses für Stadtentwicklung, Planen 
und Verkehr: 

Der Beschluss über die Aufstellung der 3. Änderung des Flächennutzungsplans – Hoher 
Kamp West – vom 21.09.2016 wird wie folgt neu gefasst: 

1. Die 3. Änderung des Flächennutzungsplans – Hoher Kamp West – wird aufgestellt. 
Das Plangebiet ist zweigeteilt. Die Grenzen des räumlichen Geltungsbereichs sind in 
dem nachfolgenden Lageplan, der Bestandteil dieses Beschlusses ist, dargestellt. 
Gegenstand der Planung ist  

 in Teil 1: Umwandlung einer Fläche für die Landwirtschaft in Wohnbauflä-
che 

 in Teil 2: Umwandlung einer Wohnbaufläche in Fläche für die Landwirt-
schaft 

 
Abbildung 1: Lageplan Teil 1 (unmaßstäblich) 

 

Quelle: Kreis Borken (DGK 5), eigene Darstellung 
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Abbildung 2: Lageplan Teil 2 (unmaßstäblich) 

 

Quelle: Kreis Borken (DGK 5), eigene Darstellung 

  Grenze der 3. Änderung des Flächennutzungsplans 
in der Neufassung des Aufstellungsbeschlusses 
vom 22.02.2017 

 
 

2. Die Verwaltung wird beauftragt, auf der Grundlage dieses geänderten Aufstellungs-
beschlusses den Vorentwurf der 3. Änderung des Flächennutzungsplans zu überar-
beiten und die Beteiligung der Regionalplanungsbehörde nach § 34 (1) LPlG fortzu-
führen. 

 
 
 
Abstimmungsergebnis: 

Einstimmiger Beschluss 
 
 
 9.2 2. Änderung des Bebauungsplans Nr. 67 - Ortskern Alstätte -; 

a) Beschluss über die Stellungnahmen 
b) Planentwurfs- und Auslegungsbeschluss  V/2016/0471/1 

  

Der Rat der Stadt beschließt auf Empfehlung des Ausschusses für Stadtentwicklung, Planen 
und Verkehr: 

a) Beschluss über die Stellungsnahmen 

501-01: Nachverdichtung entwertet die unmittelbar angrenzenden Grundstü-
cke 

Dem Bedenken, der Bebauungsplan führe zu einer Verschlechterung der planungs-
rechtlichen Situation, die die eigenen, unmittelbar angrenzenden Grundstücke ten-
denziell entwerte, wird nicht gefolgt. 
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501-02: Verkehrliche Erschließung der Seniorenwohnanlage 

Den Bedenken gegen die Erschließung der Seniorenwohnanlage wird nicht gefolgt. 

502-02: Zunehmender Parkdruck in der Högerstraße 

Dem Bedenken, der mit der städtebaulichen Nachverdichtung verbundene zusätzli-
che Kraftfahrzeugverkehr erhöhe den Parkdruck in der Högerstraße, wird nicht ge-
folgt. 

502-03: Erreichbarkeit einer Garage wird beeinträchtigt 

Dem Bedenken, die verkehrliche Erschließung der Seniorenwohnanlage über die 
vorhandene Kindergartenzufahrt beeinträchtige die Erreichbarkeit einer Garage, wird 
nicht gefolgt. 

503-01: Erstellen eines Lärmgutachtens 

Der Anregung ein Lärmgutachten zu erstellen, in dem nachgewiesen wird, dass der 
Handwerksbetrieb Müggenbergstraße 18 keine immissionschutzrechtlichen Ein-
schränkungen durch die heranrückende Seniorenwohnanlage zu erwarten hat, wird 
nicht gefolgt. 

503-02: Abrücken der Seniorenwohnanlage zur Gewährleistung der notwen
 digen Abstandsflächen nach § 6 BauO NRW sowie zur Vermeidung 
 unzumutbarer Immissionen 

Der Anregung, die geplante Seniorenwohnanlage bzw. die dem Grundstück Müggen-
bergstraße 18 zugewandte Baugrenze mindestens 6 m von der Grundstücksgrenze 
abzurücken, wird nicht gefolgt. 

503-03: Einbeziehung des Grundstücks Müggenbergstraße 18 in den räumli-
chen Geltungsbereich des Bebauungsplans 

Der Anregung, das Grundstück Müggenbergstraße 18 in den Änderungsbereich mit 
einzubeziehen, wird nicht gefolgt. 

504-01: Keine Beeinträchtigung des landwirtschaftlichen Nebenerwerbbe-
triebs Högerstraße 14 

Der Anregung, den landwirtschaftlichen Nebenerwerbsbetrieb Högerstrße 14 nicht 
einzuschränken, wird gefolgt. 

b) Planentwurfs- und Auslegungsbeschluss 

Der Entwurf der 2. Änderung des Bebauungsplans Nr. 67 – Ortskern Alstätte - wird 
mit der Begründung in der vorliegenden Fassung gebilligt und zur öffentlichen Ausle-
gung nach § 3 (2) BauGB bestimmt. 

 
 
 
Abstimmungsergebnis: 

Einstimmiger Beschluss 
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 9.3 2. Änderung des Bebauungsplans Nr. 42 - Ortskern Wessum -; 
a) Beschluss über die Stellungnahmen 
b) Satzungsbeschluss  V/2013/0744/2 

  

Der Rat der Stadt beschließt: 

a) Beschluss über die Stellungsnahmen 

201-01: Anzeigepflicht nach § 58 (1) LWG 

Der Hinweis auf die Anzeigepflicht nach § 58 (1) LWG wird zur Kenntnis genommen. 

201-02: Genehmigungspflicht von Abwasseranlagen im Wasserschutzgebiet 
Ortwick 

Der Hinweis auf die Genehmigungspflicht von Abwasseranlagen im Wasserschutz-
gebiet Ortwick wird zur Kenntnis genommen. 

201-03: Besondere Anforderungen an den Bau, Betrieb und Unterhalt von 
Abwasserkanälen im Wasserschutzgebiet Ortwick 

Der Hinweis auf die besonderen Anforderungen an den Bau, Betrieb und Unterhalt 
von Abwasserkanälen im Wasserschutzgebiet Ortwick wird zur Kenntnis genommen. 

202-01: Führung des Baustellenverkehrs 

Der Hinweis, den Baustellenverkehr soweit wie möglich über die Schulstraße abzuwi-
ckeln, wird zur Kenntnis genommen. 

208-01: Baubegleitende Archäologische Untersuchungen 

Der Hinweis, LWL-Archäologie für Westfalen mindestens vier Wochen vor Beginn der 
Erschließungsarbeiten oder anderer Bodeneingriffe zu benachrichtigen, wird zur 
Kenntnis genommen. 

220-01: Kein Objektschutz für die Löschwasserversorgung durch die öffent-
liche Trinkwasserversorgung 

Der Hinweis, dass der Objektschutz für die Löschwasserversorgung durch die öffent-
liche Trinkwasserversorgung nicht geleistet werden kann, wird zur Kenntnis genom-
men. Die Begründung wird entsprechend geändert und ergänzt. 

220-02: Beachtung der Wasserschutzgebietsverordnung Ortwick 

Der Hinweis auf Handlungen und Maßnahmen, die nach Anlage 3 zur Wasserschutz-
gebietsverordnung in der Schutzzone III verboten oder genehmigungspflichtig sind, 
wird zur Kenntnis genommen. Der Bebauungsplan erhält einen entsprechenden Hin-
weis. 

227-01: Umlegung einer Telekommunikationsleitung 

Der Hinweis auf eine vorhandene Telekommunikationsleitung wird zur Kenntnis ge-
nommen. 

227-02: Außerbetriebnahme/Sicherung vorhandener Telekommunikationsli-
nien 

Der Hinweis auf notwendige Maßnahmen zur Außerbetriebnahme und zur Vermei-
dung von Beschädigungen der verbleibenden Telekommunikationslinien wird zur 
Kenntnis genommen. 
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501-01: Fehlende Erschließung eines Baugrundstücks 

Der Hinweis auf die fehlende Erschließung eines Baugrundstücks wird zur Kenntnis 
genommen. 

601-01 Aufgabe eines Fußwegs 

Der Anregung, den Fußweg südlich des Wohngrundstücks Gartenstraße 11 aufzuge-
ben, wird gefolgt. Die Fläche wird aus dem räumlichen Geltungsbereich des Bebau-
ungsplans herausgenommen. 

601-02: Befahrbarkeit der Planstraße mit Müllfahrzeugen 

Der Anregung, auf die Darstellung der Wendekreisradien zu verzichten, wird gefolgt. 

601-03 Bereitstellungsplätze für Abfallbehälter 

Der Anregung, im Bebauungsplan Bereitstellungsplätze für Abfallbehälter festzuset-
zen, wird gefolgt. 

b) Satzungsbeschluss 

(1) Auf Grund des § 10 (1) Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 23. September 2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert durch Artikel 6 
des Gesetzes vom 20. Oktober 2015 (BGBl. I S. 1722) sowie § 86 (4) der Bauord-
nung für das Land Nordrhein-Westfalen (Landesbauordnung - BauO NRW) vom 15. 
Dezember 2016 (GV. NRW. S. 1162) i. V. m. §§ 7 und 41 der Gemeindeordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 
15. November 2016 (GV. NRW. S. 966) wird die 2. Änderung des Bebauungsplans 
Nr. 42 – Ortskern Wessum - als Satzung beschlossen. 

Die Begründung wird gebilligt. 

(2) Die von diesem Bebauungsplan erfassten räumlichen Teile des Bebauungsplans  
Nr. 42 – Ortskern Wessum -, zuletzt geändert durch die 1. Änderung des v. g. Be-
bauungsplans, werden aufgehoben. Satz 1 gilt sinngemäß für die örtlichen Bauvor-
schriften, die für die von diesem Bebauungsplan erfassten räumlichen Teile des v. g. 
Bebauungsplans gelten. 

(3) Der Beschluss über den Bebauungsplan ist gem. § 10 (3) Satz 1 BauGB ortsüb-
lich bekannt zu machen.  

 
 
Abstimmungsergebnis: 

Einstimmiger Beschluss 
 
 
 10 Bauprogramm zur Kanal- und Straßensanierung in der Gartenstiege 

Ausbauplanung auf der Grundlage der Abstimmung mit den Anliegern 
 V/2017/0675 

  

Der Ausschuss für Stadtentwicklung, Planen und Verkehr empfiehlt dem Rat folgenden Be-
schluss zu fassen: 

Der Rat beschließt das Bauprogramm für die Kanal- und Straßensanierung in der Garten-
stiege durchzuführen. 

Die entsprechenden Haushaltsansätze sind in den Folgejahren einzuplanen. 
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Der Straßenausbau der Gartenstiege soll gemäß vorgestellter Ausbauplanung im Jahr 2018 
durchgeführt werden.  
 
 
Abstimmungsergebnis: 

Einstimmiger Beschluss 
 
 
 11 Hochwasserschutz und ökologische Aufwertung der Gewässer im Stadtgebiet 

- Projektstand zu den geplanten Maßnahmen 
- Abstimmungstermin mit den Wasser- und Bodenverbänden und der Ortsland-
wirtschaft 
- Weitere Vorgehensweise zur Umsetzung der Hochwasserschutzmaßnahmen 
- Antrag der CDU-Fraktion vom 07.02.2017 zur Einrichtung einer Projektgruppe 
zum Thema Hochwasserschutz in der Stadt Ahaus  V/2017/0701 

  
Beigeordneter Beckmann erläutert die Beratungsvorlage und stellt den aktuellen Sachstand 
dar. 

Fraktionsvorsitzender Vortkamp (CDU-Fraktion) schlägt vor, den Beschlussvorschlag inso-
fern anzupassen, dass der erste Absatz herausgenommen wird. Ferner regt er an, dass der 
Arbeitsgruppe insgesamt drei - anstatt wie vorgesehen zwei -  Vertreter aus dem Hochwas-
serausschuss des landwirtschaftlichen Stadtverbandes Ahaus angehören sollten. 

Ratsherr Wittenbrink (CDU-Fraktion) schlägt ergänzend vor, aus dem ersten Absatz des Be-
schlussvorschlags lediglich den Teil „auf der Grundlage der vorgestellten Entwurfsplanung“ 
herauszunehmen, da dies für die gewünschte Intention ausreiche. 

Bürgermeisterin Voß lässt abschließend über den entsprechend veränderten Beschlussvor-
schlag abstimmen.  
 

Auf der Grundlage der Beratungen des Ausschusses für Stadtentwicklung, Planen und Ver-
kehr und des Ausschusses für Landwirtschaft und Umwelt beschließt der Rat die Planungen 
zum Hochwasserschutz an den Gewässern im Stadtgebiet fortzuführen. Die durch die Pla-
nungen betroffenen Grundstückseigentümer sind zu informieren.  

Das Ziel, möglichst zeitnah wirkungsvollen Hochwasserschutz zu erreichen, ist nur gemein-
sam mit der örtlichen Landwirtschaft und den Grundstückseigentümern möglich. Die Verwal-
tung wird beauftragt die entsprechenden Gespräche zum Grunderwerb und Objektschutz zu 
führen. Hierbei sind die Belange der Landwirtschaft zu berücksichtigen und der Flächenbe-
darf möglichst gering zu halten. 

Die geplanten Sekundärauen sollen nur in Abhängigkeit von der Flächenverfügbarkeit umge-
setzt werden. Alternativ sollen hier Möglichkeiten zur Flächennutzung auf der Grundlage von 
Nutzungsvereinbarungen angestrebt werden. Ergänzend hierzu wird die Verwaltung beauf-
tragt, alternative Möglichkeiten zur ökologischen Aufwertung der Gewässer zu prüfen. 

Zur Verbesserung der Abstimmungen zwischen den Beteiligten wird verfahrensbegleitend 
eine Arbeitsgruppe eingerichtet. Diese Arbeitsgruppe setzt sich wie folgt zusammen: 

 die Bürgermeisterin 

 jeweils ein Vertreter der im Rat vertretenden Parteien 

 der Vorsitzende des Ausschusses für Stadtentwicklung, Planen und Verkehr 

 der Vorsitzende des Ausschusses für Landwirtschaft und Umwelt 

 der Beigeordnete Vorstandsbereich IV 

 der Leiter des Fachbereichs Tiefbau und Entsorgung 
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 die Liegenschaftsverwaltung 

 weitere Mitarbeiter der Verwaltung nach Entscheidung durch den Beigeordneten Vor-
standsbereich IV 

 Vertreter der berührten Träger öffentlicher Belange und Verbände auf Einladung des 
Beigeordneten Vorstandsbereich IV 

 der Vorsitzende des Wasser- und Bodenverbandes Obere Aa 

 der Vorsitzende des Wasser- und Bodenverbandes Mittlere Aa 

 der Vorsitzende des Wasser- und Bodenverbandes Untere Aa 

 drei Vertreter aus dem Hochwasserausschuss des landwirtschaftlichen Stadtverban-
des Ahaus 

 die mit den Leistungen zur Erstellung der Hochwasserschutzplanungen beauftragten 
Büros 

 
 
Abstimmungsergebnis: 

Einstimmiger Beschluss 
 
 
 12 Anträge der Fraktionen   

  
 
 12.1 Erweiterung der Stellplätze für Fahrräder an den Bushaltestellen in der Stadt Ah-

aus 
- Antrag der UWG-Fraktion vom 15.08.2016 V/2017/0677 

  

Auf Empfehlung des Ausschusses für Stadtentwicklung, Planen und Verkehr fasst der Rat 
folgenden Beschluss: 
 

Der Rat nimmt die Ausführungen der Verwaltung zum Stand und zur Erweiterung der Fahr-
radabstellanlagen an den Bushaltestellen in der Stadt Ahaus zur Kenntnis. 
 
Die Verwaltung wird beauftragt die vorgestellten Erweiterungen der Fahrradabstellanlagen in 
den Ortsteilen Alstätte, Ottenstein und Graes umzusetzen.  
 
 
Abstimmungsergebnis: 

Einstimmiger Beschluss 
 
 
 12.2 Bedarfsgerechte Umstrukturierung der Parkplatzsituation in Ahaus 

- Antrag der UWG-Fraktion vom 13.02.2017 A/2017/0089 

  
Fraktionsvorsitzender Ruwe (UWG-Fraktion) erläutert den Antrag seiner Fraktion. 

Die Fraktionsvorsitzenden Vortkamp (CDU-Fraktion), Dönnebrink (SPD-Fraktion) und Löh-
ring (Fraktion Bündnis 90/Die Grünen) erklären, dass der Antrag abgelehnt werden solle, da 
dieses Thema derzeit bereits bei den grundsätzlichen Planungen zur Wallstraße Berücksich-
tigung finden würde.  
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Abstimmungsergebnis: 
  

7 Ja-Stimmen 
27 Nein-Stimmen 
1 Enthaltung 
 
Damit ist der Antrag abgelehnt.  
 
 
 13 Änderung der Satzung über die Erhebung von Elternbeiträgen für die Offene 

Ganztagsschule in den Grundschulen der Stadt Ahaus  V/2017/0696 

  
Auf Empfehlung des Schul- und Sportausschusses beschließt der Rat folgende Änderung: 
 

Satzung vom ________ 
zur Änderung der Satzung über die Erhebung von Elternbeiträgen für die Offene Ganz-

tagsschule in den Grundschulen der Stadt Ahaus vom 03.02.2005 
 
Aufgrund des § 7 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW), des 
§ 6 Kommunalabgabengesetz Nordrhein-Westfalen (KAG NW), des § 9 Abs. 3 des Schulge-
setzes für das Land Nordrhein-Westfalen (Schulgesetz NRW – SchulG), in den jeweils gülti-
gen Fassungen, sowie des Runderlasses des Ministeriums für Schule und Weiterbildung des 
Landes Nordrhein-Westfalen vom 23.12.2010, geändert durch Runderlass des Ministeriums 
für Schule und Weiterbildung des Landes Nordrhein-Westfalen vom 15.01.2015 (Gebundene 
und offene Ganztagsschulen sowie außerunterrichtliche Ganztags- und Betreuungsangebote 
in Primarbereich und Sekundarstufe I) hat der Rat der Stadt Ahaus in seiner Sitzung am 
______________ 2017 folgende Satzung beschlossen: 
 

Artikel I 
 
Die Satzung über die Erhebung von Elternbeiträgen für die Offene Ganztagsschule in den 
Grundschulen der Stadt Ahaus vom 03.02.2005, in der Fassung vom 05.07.2016, wird wie 
folgt geändert: 
 
Die Satzung erhält folgende geänderte Satzungsbezeichnung: 
 
„Satzung über die Erhebung von Elternbeiträgen für die Offene Ganztagsschule in den 
Grundschulen sowie außerunterrichtliche Ganztags- und Betreuungsangebote in Primarbe-
reich und Sekundarstufe I“ 
 
§ 1 erhält folgende Bezeichnung: 
 
„Offene Ganztagsschule in den Grundschulen sowie außerunterrichtliche Ganztags- und 
Betreuungsangebote in Primarbereich und Sekundarstufe I“ 
 
§ 1 wird um folgenden Absatz. 4 ergänzt: 
 
„(4) Neben der offenen Ganztagsschule können eingerichtete außerunterrichtliche Ganztags- 
und Betreuungsangebote in Primarbereich und Sekundarstufe I genutzt werden.“ 
 
§ 2 Abs. 1 erhält folgende Fassung: 
 
„(1) An den außerunterrichtlichen Angeboten der Offenen Ganztagsschule, in Primarbereich 
und Sekundarstufe I können in der Regel nur Schülerinnen und Schüler an den Schulen teil-
nehmen, an denen dieses Angebot besteht.“ 
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§ 2 Abs. 2 erhält folgende Fassung: 
 
„(2) Es werden nur Kinder aufgenommen, soweit Plätze vorhanden sind. Ein Rechtsanspruch 
auf Inanspruchnahme der außerunterrichtlichen Angebote besteht nicht. Über die Aufnahme 
entscheidet der Schulleiter/die Schulleiterin.“ 
 
§ 2 Abs. 3 erhält folgende Fassung: 
 
„(3) Die Anmeldung des Kindes zur Teilnahme an außerunterrichtlichen Angeboten hat bis 
zu den von den Schulen festgesetzten Anmeldeterminen schriftlich auf dem dafür vorgese-
henen Anmeldeformular zu erfolgen. Mit der Anmeldung für das außerunterrichtliche Ange-
bot der Offenen Ganztagsschule erkennen die Eltern oder diesen rechtlich gleichgestellte 
Personen diese Satzung und den hierin festgelegten Elternbeitrag an. 
 
Beitragspflichtig sind die Eltern oder diesen rechtlich gleichgestellte Personen, mit denen das 
Kind zusammenlebt. Lebt das Kind nur mit einem Elternteil zusammen, so tritt dieser an die 
Stelle der Eltern bzw. der den Eltern gleichgestellten Personen.“ 
 
§ 5 Abs. 1 erhält folgende Fassung: 
 
„(1) Die Elternbeiträge für das außerunterrichtliche Angebot der Offenen Ganztagsschule 
werden von der Stadt Ahaus erhoben.“ 
 
§ 5 wird um folgenden Absatz 5 ergänzt: 
 
„(5) Die Erhebung und Einziehung von Elternbeiträgen für die weiteren außerunterrichtlichen 
Ganztags- und Betreuungsangebote in Primarbereich und Sekundarstufe I werden den 
durchführenden Einrichtungen bzw. Betreuungsträgern übertragen.“ 
 

Artikel II 
 
Die Satzung tritt mit dem Tage nach der Bekanntmachung in Kraft.  
 
 
Abstimmungsergebnis: 

Einstimmiger Beschluss 
 
 
 14 Fragen des Rates und Mitteilungen der Verwaltung   

  

Fragen der Ratsmitglieder: 
 

 Ratsherr Terbrack (CDU-Fraktion) zu aktuell eingerichteten Bushaltestellen in Otten-
stein: 

Erster Beigeordneter Althoff erklärt, dass es sich um Haltestellen für den Bürgerbus 
handele. 
 
 

 Ratsherr Homann (UWG-Fraktion) zum aktuellen Stadt des Bezugs des Hauses der 
Integration (ehemaliges Bischof-Tenhumberg-Haus): 

Beigeordneter Beckmann erläutert, dass noch brandschutztechnische Voraussetzun-
gen zu schaffen seien. Er geht davon aus, dass dies in Kürze erledigt sei.  
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 Ratsherr Eisele (Fraktion Bündnis 90/Die Grünen) zur Teilnahme der Stadt Ahaus an 
der Aktion „Stadtradeln“: 

Erster Beigeordneter Althoff erklärt, dass diese Angelegenheit im Ausschuss für Wirt-
schaft, Energie und Tourismus ausführlich besprochen worden sei. Es sei empfohlen 
worden, den Aufwand zu ermitteln und die Angelegenheit mit der Ahaus Marketing & 
Touristik GmbH (AMT) zu besprechen, da die Aktion als eine Aufgabe für AMT ange-
sehen werde. Das Ergebnis solle in der nächsten Sitzung des Ausschusses vorge-
stellt werden.  
 
 

 Ratsherr Terbrack (CDU-Fraktion) zum aktuellen Stand des Glasfaserausbaus: 

Beigeordneter Leuker stellt den derzeitigen Stand Verfahrens dar. So laufe derzeit 
noch bis zum Fristende 14.03.2017 das Markterhebungsverfahren für Unternehmen, 
die die entsprechenden Arbeiten ohne öffentliche Zuschüsse durchführen wollten. 
Sollte sich hier kein Unternehmen finden, würde das Marktversagen festgestellt.  

In Zusammenarbeit mit dem Beratungsunternehmen könne dann im Anschluss die 
Ausschreibung für die Ausführung der Arbeiten mit Wirtschaftlichkeitslücke vorberei-
ten. Die Förderrichtlinien des Landes NRW sähen vor, dass bei einem Eigenanteil der 
Stadt Ahaus in Höhe von 10 % eine Förderung in Höhe von 90 % erfolgen könne.  

Das Verfahren müsse bis Oktober 2017 abgeschlossen sein.  

Bürgermeisterin Voß erklärt, dass nunmehr Herr Hilbring, Stabsstelle Öffentlichkeits-
arbeit und Wirtschaftsförderung, dieses Thema seitens der Verwaltung bearbeite. 
 
 

Mitteilungen der Verwaltung: 
 

Bürgermeisterin Voß 
 

 zum Thema „Ahaus wird/ist Fairtrade-Stadt“: 

Bürgermeisterin Voß teilt den Ratsmitgliedern den Termin für die offizielle Zertifizie-
rungsveranstaltung mit:  

Mittwoch, 22.03.2017 
17:00 Uhr 
Foyer der Stadthalle Ahaus 
 
 

Beigeordneter Beckmann 
 

 zu Straßenbauarbeiten in Alstätte: 

Beigeordneter Beckmann teilt mit, dass der Kreis Borken die Fahrbahndecke im Be-
reich der Haaksbergener Straße sanieren wolle. Im Zuge der Arbeiten am Kreisver-
kehr Haaksbergener Straße/Münsterstraße/Gronauer Straße werde die Stadt Ahaus 
sich mit der Erneuerung von Kanälen anschließen. Mit den Bauarbeiten solle vor den 
Sommerferien begonnen werden. 

 
 

 
 gez. Karola Voß gez. Fabian Wellers 
  Bürgermeisterin stv. Schriftführer 
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